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   Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung – jetzt Steuervorteile sichern! 

Viele Arbeitnehmer:innen zahlen monatlich zu viel Lohnsteuer und erhalten die Erstattung 

erst im Folgejahr. Mit dem Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung können Freibeträge bereits 

im laufenden Jahr eingetragen werden – und Sie erhalten sofort mehr Netto. 

 

1. Was ist der Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung? 

Mit diesem Antrag teilen Arbeitnehmer:innen dem Finanzamt mit, dass Aufwendungen 

entstehen, die steuerlich berücksichtigt werden sollen. Das Finanzamt trägt daraufhin einen 

Freibetrag in die Lohnsteuerkarte ein – und der Arbeitgeber zieht künftig weniger 

Lohnsteuer ab. 

2. Welche Kosten können berücksichtigt werden? 

Typische Kosten: 

- Werbungskosten (Fahrten, Arbeitsmittel, Fortbildungen, doppelter Haushalt) 

- Sonderausgaben (Versicherungen, Kirchensteuer, Spenden) 

- Außergewöhnliche Belastungen (Gesundheitskosten, Pflege, Unterhalt) 

- Kinderkosten (Kinderbetreuung, Internat, Fahrtkosten zum getrennt lebenden Kind) 

Bereits ab 1.200 € Aufwendungen lohnt sich ein Antrag! 

3. Fristen & Voraussetzungen 

- Antrag für 2025: Reiche ihn bis spätestens 30. November 2025 beim Finanzamt ein. 

- Antrag für 2026: Du kannst ihn ab dem 1. November 2025 bis Ende November 2026 

stellen. 

- Gilt für ein Kalenderjahr 

- Bei Eintragung eines Freibetrags besteht Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung 

4. Wie wird der Antrag gestellt? 

Digital über ELSTER. 

Formularname: „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ 

Benötigte Unterlagen: Schätzungen der Kosten, ggf. Belege. 



 

     Fazit: Warum auf Steuergeld warten, wenn Sie es sofort nutzen können? 

DIGI-BUCH unterstützt Sie gern bei der Einschätzung der Vorteile. 
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